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Anderung der Verwaltungsanwsisung des Bundesministers lür
das Post- und Fgrnmeldewesen zur Verordnung übgr die Be-
rufsausbildung zum Fernmeldehandwerker vom 9. Oktober
1972 (VAnw VO FHandw)

Zur Amtsblvlg 24311973, S.653

Die Amtsblvfg 24311973 ist wie folgl zu ändern:

Se te 653, Abschnitt Il, Dauer der Ausbildung

Der gesamte Text ist zu strerchen und durch tolgenden Text zu

ersetzen:

1 Grundsatz

Die Ausbildung dauert drei Jahre Abweichungen hiervon kön-
nen sich ergeben durch:

a) Anrechnung des Besuchs einer berufsbildenden Schule ge-
mäß § 2S (1) Berufsbildungsgesetz (BBiG)

b) Kürzung der Ausbildungszeit gemäB § 29 (2) BBIG

c) Verlängerung der Ausbildungszeit gemäß § 29 (3) BB|G

d) Vorzeitige Zulassung zur AbschlußprÜfung gemäß § 40 (1)

BBiG

2 Anrechnung auf die Ausbildungszeit

21 Allgemeines

Die Anrechnung des Besuchs einer berufsbildenden Schule ist
abschließend in der,,Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-
Verordnung öftenllicher Dienst" (Amtsblvtg Nr 896/1980) ge-
regelt.

2.2 Durchrührung

lst mit Bewerbern aufgrund des Besuchs einer berufsbildenden
Schule ein Vertrag über eine zwerjährige Ausbildungsdauer ab-
geschlossen worden, so richtel sich die sachliche und zeitliche
GliederLrng des Ausbrldungsgangs nach dem,,Ausbildungsrah-
menplan für die Berufsausbildung zum Fernmeldehandwer_
ker/zur Fernmeldehandwerkerin (FHandw) bei Anrechnung oder
Abkü.zung wegen des gesuchs einer berufsbildenden Schule"
(Anlage 6).

3 Kürzung der Ausbildungszeit

3-1 Allgemeines

Auf Antrag kürzt das BPM als zuständige Stelle die Ausbil-
dungszeit, wenn zu erwarten ist, daß der Auszubildende das
Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht



3 2 Antragstellung

Die Kürzung der Ausbildungszeit soll grundsätztich vor Ab-
schluß des Berufsausbildungsvertrags beantragt werden, so
daß der Vertrag über die gekürzte Ausbildungszeit geschlossen
werden kann. Eine spätere Antragste ung ist insbesondere in
den Fällen zulässig, in denen der Kürzungsgrund erst nach
Beginn der Berutsausbildung eintritt

3 3 Kürzungsgründe

3 3 1 Kürzung der Ausbildungszeit um das erste Jahr der Be-
rufsausbildung

Falls die Anrechnungsvorschriften nach § 29 (1) BB|G (vgt. lt
21) nicht angewandt werden können, ist zu prüfen, ob nach
§ 29 (2) BBiG eine Kürzung der Ausbildungszert um das erste
Jahr der Berutsausbildung möglich rst Die Ausbildungszeil wird
gekü.zt, wenn der Bewerber

a) ein Berutsgrundbrldungsjahr im Berufsfeld Elektrotechnik
mit einer Stundenverteilung Fachtheorie/Fachpraxis von
32O/72O odet

b) eine zwei- oder mehrjährige Berulsfachschule der Richtung
Elektrotechnik

absolviert hat.

3 3 2 Sonstige Fälle der Kürzung der Ausbildungszeit vor
Abschluß des Ausbildungsvertrags

Dre Ausbildungszeit wtrd auf Antrag des Bewerbers oder Auszu-
bildenden gekürzt, wenn Gründe vorliegen, die erwarlen lassen,
daß der Bewerber oder Auszubildende das Ausbildungsziet in
der gekürzten Zeit erreicht. Zum Beispiel weil der Bewerber oder
Auszubildende

a) die Klasse 1l oder die Klassen 1 1 und 12 einer Fachober-
schule der Richtung Elektrotechnik oder

b) eine sonshge Schule oder Einrichlung, die einschlägige be-
rufliche Kenntntsse und Fertigkeiten vermittelt, besucht oder

c) eine Ausbildung in Ausbildungsberuten des Berufsleldes
Elektrotechnik ganz oder teilweise durchlaufen hat.

3.33 Sonstige Fälle der Kürzung der Ausbildungszeit nach
Abschluß des Ausbildungsvertrags

Unberührt von den Fälleo nach ll 3.3 1 und ll 3 3 2 bteibt die
Möglichkeit der Kürzung aus Gründen, dje sich in besonderen
Einzellällen im V€rtauf der Berulsausbildung ergeben

3.4 Verlahren

3 4 1 ln den Fällen nach ll 3.3 1

Die Vorlage eines entsprechenden Zeugnisses ist als Antrag-
stellung zu werten, die Kürzung der Ausb'ldungszeit ist unab-
dingbar. ln diesen Fällen bedarf es 6iner Antragsteltung nicht.
Der Ausbildungsvertrag ist über die gekürzte Ausbildungszeit
unmrttelbar abzuschließen.

3 4 2 ln den Fällen nach ll 3 3.2 und ll 3.3.3

Anträge aul Kurzung derAusbildungszeit sind über die OpO dem
BPM als zuständige Stelle zur Entscheidung vozulegen.

3.5 Beizulügende Unterlagen in den Fällen des Abschnitts ll
3.3.2 und ll 3.3.3

a) Beglaubigte Ablichtungen von Schul- und anderen Zeugnis-
sen, Bescheinigungen oder sonstige Unterlagen, mit denen
der G.und für die Kürzung der Ausbildungszeit belegt werden
kann,

b) ber l/inderjährigen das Ergebnis der Anhörung des gesetz-
lichen Vertreters,

c) eine Stellungnahme des Ausbrldenden zu der Frage, ob und
aufgrund welcher Tatsachgn zu erwarten ist, daß der Bewer-
ber oder Auszubildende das Ausbildungsziel in der gekrl.z-
ten Zeil erreicht,

d) ein Ausbildungsplan über die gekürzte AusbildunOszeit.

Amtsbl 50/1981

3 6 Berulsausbildungsvertrag

3 6.1 Kürzung vor Abschluß des Berufsausbildungsvertrages

a) ln den Fällen nach ll 331 ist der BerulsausbildLrngsvertrag
zwischen den Vertragsparteien unmittelbar über die gekürz-
te Ausbildungszeit abzuschließen

b) Hat das BPM als zuständige Stelle die Ausbildungszeit in den
Fällen nach ll 3 3 2 gekürzt, so ist der Vertrag über die ver-
bleibende Ausbildungszeit zu schließen.

3 6 2 Kürzung nach Abschluß des Berufsausbildungsvertrages

Hat das BPt\,4 als zuständige Stelle die Ausbildungszeit in den
Fällen nach ll 3 3.3 gekürzt, so hat das unmittelbare Wirkung ge-
genüber den Auszubrldenden und den Ausbildenden Der Be-
rutsausbildungsvertrag ist rnsoweit geändert Je eine AuslertF
gung der Entscheidung des BP[y' als zuständige Stelle erhatten
die OPD (Verzeichnis der Berufsausbitdungsverhältnisse) und
die Vertragsparleren

4 Verlängerung derAusbildungszeit
41 Allgemeines

Unbeschadet einer Verlängerung des Berufsausbildungsver-
hältnisses gemäß § 14 Abs. 3 BBic und gemäB § 6 Abs. 3
ArbPlSchc kann das BPM als zuständige Stelle auf Antrag des
Auszubildenden die Ausbildungszeit in Ausnahmetällen verlän-
gern, wenn die Verlängerung erforderlich tst, um das Ausbil-
dungsziel zu errerchen.

4 2 Vsrtahren

Anträge auf Verlängerung der Ausbildungszeit sind über die
OPD dem BPM als zuständige Stelle zur Entscheidung vorzu-
legen Dem Antrag sind beizufugen:

a) bei Minderjährigen das Ergebnis der Anhörung des geselz-
lichen Vertreters,

b) eine Stellungnahme des Ausbildenden zu der Frage, ob aus
seiner Srcht eine Verlängerung der Ausbildungszeit in dem
beantragten Umfang notwendig erscheint, damit der Auszu-
bildende das Ausbildungsziel erreicht,

c) ein Ausbildungsplan über die verlängerte Ausbildungszeit

Verlängert das BPM als zrrständige Stelle die Ausbildungszeit,
so hat das unmittelbare Wirkung gegenüber dem Auszubilden-
den und dem Ausbildenden. Der Berutsausbildungsvertrag ist
insoweit geändert. Je erne Auslertigung der Entscheidung des
BPM als zuständige Stelle erhalten die OPD (Verzeichnis der
BerufsausbildungsverhäJlnisse) und die Vertragsparteien.

5 Vorzeitige Zulassung zur Abschlußprüfung

5.1 Allgemein€s

Der Auszubildende kann auf seinen Antrag vor Ablauf seiner
Ausbildungszeit zur Abschiußprüfung zugelassen werden, wenn
seine Leistungen dies rechtlertigen. Uber den Antrag entschei-
det die OPD bzw. der Prüfungsausschuß (vgl. § 11 Abs. 1 der
Prülungsordnung zur Durchführung von Abschlußprülungen in
anerkannten Ausbildungsberufen)

5 2 Voraussetzungen

Voraussetzung fiir eine vorzeitige Zulassung zur Abschlußprü-
lung ist mindestens, daß

a) der Auszubildende das Ziel der Berufsausbildung im wesent-
lichen erreicht hat und

b) die Leislungen des Auszubildenden
aa) in der Fertigkeitsvermittlung,
bb) in der Kenntnisvermittlung bei der DBP und

cc) im Unterricht in der Berufsschule

ieweils im Durchschnitt mit gut oder besser beurteilt worden
sind



Amtsbl 50/1981

5 3 Verfahren

Anträge auf vorzeitige Zulassung zur Abschlußprüfung sind der
OPD zur Entscherdung votz ulegen Oem Antrag sind beizulügenl

a) eine Stellungnahrne des Ausbildenden zu der Frage, ob der
Auszubildende das Ziel der Berufsausbrldung im wesent-
lichen erreicht hat,

b) die Beurteilungen über die Leistungen in der Fertigkeitsver-
mittlung und in der Kenntnisvermittlung bei der DBP,

c) eine Stellungnahme der Ber!fsschule mit Durchschnittsnote
nach Abschnitt ll 5 2 b) Buchstabe cc)

Seite 655, Abschnitt Vll, Prüfungen
OerletzteSatzunterNr 2.-Zwrschenprüfung-,Darüberhinaus
stellt die .. " ist zu streichen

573

Seite 655, Abschnitl Vlll, Kürzung der Ausbildungszeit
Der gesamte Abschnitt ist ersatzlos zu streichen

Seite 680, Anlage 6

Die Anlage ist zu streichen und durch die be gelügte Anlage zu
ersetzen.

Zusatz de€ BPM

Ole vorgenannten Anderungen sind erstmals auf die Auszubrl-
denden anzuwenden, die 1981 bei der DBP eingestellt werden
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Anlage 6

Ausbildungsrahmenplan tür die Berufsausbildung
zum Fernmeldehandwerker/zur Fernmeldehandwerkerin (FHandw)

bei Anrechnung oder Abküeung wegen des Besuchs einer berufsbildenden Schule

Die sachliche und zeitlichs Gliederung des Ausbildungsgangs geschieht wie folgt:

Ausbildungsabschnitt Dauer

E,

I

§i

1.3 Kabelmontage
2.1 Schalt- und Montagearbeiten

2.2 Fernmeldebau
2.3 Sprechstsllenbau
2.4 Fernsprechentstörung
2 5 Vermittlungstechnik

10 Wochen
12 Wochen

6 Wochen
4 Wochen
I Wochen
I Wochen

48 Wochen

(Mit Anteilen von 1.2, Schalt- und
Montagearbeiten)

Zwischen p rr.i fu ng

!
5

3.1 Fe.nmeldebau 8 Wochen (Mit Anteiien von 2 2)

3.2 Fernsprechenlstörung I Wochen

3.3 Vermittlungstechnik I Wochen

34 Sprechstellenbau 8 Wochen (Mit Anterlen von 23)
3.5 Elektronik I wochen

3.6 Übertragungstechnik/Linienlechnik I Wochen (b a w Elekkoinstallation)

48 Wochen

AbschluBprüfuno




